
Amt Carbäk

Moorweg 5
18184 Broderstorf

Ausdruck vom: 19.03.2020
Seite: 1/2

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Status:
Az. (intern):
angelegt am:
Wiedervorlage:

BV/HAU/136/2019
öffentlich

30.08.2019

Wahl der Verhinderungsvertreter der Mitglieder des Kita- und 
Schulausschusses
HBA/SG Sitzungsmanagement 
Frau Medenwald TOP:         _________________

Beratungsfolge:
N 10.09.2019 Haupt- und Finanzausschuss
Ö 19.09.2019 Amtsausschuss

Sachverhalt/Problemstellung:

In der konstituierenden Sitzung des Amtsausschusses am 11.07.2019 wurden mit 
Beschluss-Nr. AA/03/17/.2019 und AA/03/18/2019 fünf Mitglieder und deren Vertreter in den
Kita-und Schulausschuss gewählt.
Die Untere Rechtsaufsichtbehörde weist darauf hin, dass so das Prinzip der Verhältnismäßigkeit nicht 
gewahrt wird und empfiehlt 8 Ausschussmitglieder für den Kita-und Schulausschuss.
Deshalb sind heute für die drei weiteren Ausschussmitglieder die Verhinderungsvertreter zu wählen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mehrausgaben auf dem Produktkonto 11101.501300 (TH 1) werden in der 
Doppelhaushaltsplanung 2020/2021 berücksichtigt.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

Keine

Beschlussvorschlag :
Der Haupt-und Finanzausschuss des Amtes Carbäk empfiehlt :

Der Amtsausschuss des Amtes Carbäk beschließt in seiner Sitzung am 19.09.2019 folgende 
Verhinderungsvertreter für die Besetzung des Kita- und Schulausschusses:

Frau Silvia Lang, Mitglied des Kita- und Schulausschusses, wird vertreten durch 
Frau/Herrn………………………… .

Herr Wolfgang Harms, Mitglied des Kita- und Schulausschusses, wird vertreten durch 
Frau/Herrn…………………………

Herr Thorsten Junge, Mitglied des Kita- und Schulausschusses, wird vertreten durch 
Frau/Herrn…………………………
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Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis:
 
__ Ja - Stimmen __ Nein - Stimmen __ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk 

i.A._________________ i.A._________________ i.A._________________
Sachbearbeitung Amtsleiter Kenntnisnahme durch Haushalt und Finanzen

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.


